
Handbuch der Ersten Hilfe



Die med1plus GmbH wurde am 01. April 2009 in Leverkusen von den
Gesellschaftern Frau Nicola Etti und den Herren Klaus Kugelmann,  

Lothar Havenstein und John Bastian Etti gegründet.

Wir bieten folgende Schulungen an:

National anerkannte Kurse
Erste Hilfe Kurs nach den BG Vorgaben / FeV §68

EH-Ausbildung für Personal in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen
Notfalltraining

Brandschutzhelfer Kurs nach den BG Vorgaben
Betriebssanitäter Grundkurs
Betriebssanitäter Aufbaukurs
Betriebssanitäter Fortbildung
Erste Hilfe Ausbilder Lehrgang

Erste Hilfe Ausbilder Fortbildung
Erste Hilfe Ausbilder Fortbildung Schwerpunkt Kinder und Jugendeinrichtungen

Sehtester Lehrgang

BKrFQG Modulschulung

International anerkannte Kursangebote
American Heart Association First Aid Heartsaver Kurs in deutsch

American Heart Association Basic Life Support Kurs
American Heart Association Basic Life Support Instruktoren Kurs

American Heart Association ACLS Kurs
American Heart Association ACLS Instruktoren Kurs

American Heart Association PALS Kurs
American Heart Association PALS Instruktoren Kurs

American Heart Association ACLS EP Instruktoren Kurs
American Heart Association BLS Heartcode

American Heart Association Instruktoren Audit
The Difficult airwaycourse EMS

Empact Provider Kurs

Anmeldung & Termine unter:
www.med1plus.de
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Anzeichen:

• plötzlich auftretendes hohes Fieber, bis teilweise 41 °C evtl. mit 
Fieberkrämpfen

• nach ca. 3 Tagen schnell abklingendes Fieber
• nach Abklingen des Fiebers ► Hautausschlag, teilweise stark juckend 

am Oberkörper und an den Extremitäten – abklingend zwischen 1 und 3 
T agen

• u. U. Fieberkrämpfe

M aßnahmen:

• Kinderarzt aufsuchen um z. B andere Kinderkrankheiten auszuschließen
• Fieber (s. S. 88) und Fieberkrämpfe (s.S. 94) behandeln
• viel trinken
• liebevolle Betreuung
• Kuscheltiere, beruhigende Spielzeuge haben einen positiven 

psychologischen Einfluss und können bei der Gesundung förderlich sein 
( s. Bild unten)

Erste Hilfe am Kind
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10.3.3 Keuchhusten

Keuchhusten ist eine hoch ansteckende, durch Tröpfcheninfektion übertragende, 
bakterielle Infektion. Die Keuchhusten-Erreger bilden für die Schleimhäute 
der Luftwege schädigende Giftstoffe. Diese können bei Säuglingen bis zur 
Atemwegslähmung führen. Häufigkeitsgipfel liegt bei Kindern zwischen zwei und 
fünf Jahren. Ansteckungsgefahr besteht bis ca. 5 Tage nach Behandlungsbeginn 
mit Antibiotikum. Die Inkubationszeit beträgt zwischen sieben und zwanzig Tagen.

Anzeichen:

•	 1. P hase:  erste bis zweite Woche ► Erkältungserscheinungen mit 
Husten, Schnupfen Mattigkeit, manchmal Fieber

•	 2. Phase: Hustenerkrankung ► Dauer ca. vier bis 6 Wochen

o langwieriger, trockener Husten, krampfartige minutenlange 
Hustenattacken (meist nachts, evtl. mit Auswurf oder 
Erbrechen)

o selten Fieber, Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit

•	 3. Phase: sechs- bis zehnwöchige Erholungsphase mit abklingenden 
Hustenattacken

M aßnahmen:

• Kinderarzt aufsuchen und vorher diesen über Verdacht der Erkrankung 
telefonisch informieren (Schutzmaßnahmen)

• Betreuung des Kindes und Behandlung der allgemeinen Symptome
• bei Hustenattacke sitzende Haltung mit leicht vorgebeugtem Kopf 

einnehmen
• viel trinken und besser mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt 

geben 
• Kontakteinschränkung und Prävention durch Impfung s. S. 87

10.3.4 Pseudokrupp
Der Pseudokrupp ist eine meist durch Viren ausgelöste Kehlkopfentzündung. 
Häufiger tritt der Pseudokrupp bei Kindern zwischen 6 Monaten und 3 Jahren auf. 
Erkrankungsgipfel ist der Spätherbst.

Erste Hilfe am Kind
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Anzeichen:

• rauer, bellender Husten
• Unruhe und Angst
• sehr häufig Heiserkeit, seltener Fieber
• pfeifendes Atemgeräusch bei der Einatmung
• bei ausgeprägtem Anfall ► Atemnot und Bewusstseinsstörungen

M aßnahmen:

• Beruhigung des Kindes ► Eltern sollten Ruhe ausstrahlen!
• Notruf ggf. kinderärztliche Behandlung (unter Umständen werden 

Notfallmedikamente für die Anwendung zu Hause verordnet)
• Zuführung frischer, feuchter Luft
• kühles Wasser zu trinken geben, um das weitere Anschwellen der 

Atemwege zu vermindern 

10.3.5 Epiglottitis

Die Epiglottitis ist eine meist durch Bakterien ausgelöste Entzündung 
des Kehldeckels. Sie tritt meist bei Kindern zwischen 2 und 6 Jahren und 
jahreszeitenunabhängig auf. Durch die Impfung ist sie mittlerweile zu einer sehr 
seltenen Erkrankung in Deutschland geworden.

Anzeichen:

• hohes Fieber, starke Schluck- und Halsschmerzen 
• kloßige Sprache, vermehrter Speichelfluss
• bei ausgeprägtem Anfall ► Atemnot und Bewusstseinsstörungen bis hin 

zum Herz-Kreislauf-Stillstand

M aßnahmen:

• Notruf absetzen
• Beruhigung des Kindes und sitzende Haltung einnehmen
• permanente Überwachung von Atmung und Kreislauf
• Prävention durch Impfung s. S. 87

Erste Hilfe am Kind
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10.3.6 Fieberkrampf

Durch ein schnelles Ansteigen, selten auch bei schnellem Absenken, des Fiebers 
kann es zu Krampfanfällen kommen. Meist tritt der Krampf am gesamten Körper 
auf und dauert wenige Minuten. Fieberkrämpfe treten meistens im Alter zwischen 
6 Monaten und 4 Jahren auf.

Anzeichen:

• plötzlich eintretende Bewusstseinsstörung bis hin zu Bewusstlosigkeit
• rhytmische Muskelzuckungen – zuerst am ganzen Körper, danach meist 

symmetrisch an Armen und/ oder Beinen 
• teilweise rö chelnde Atmung
• blasse Haut oder Blauverfärbung (Zyanose) der Haut
• Krampfdauer – wenige Minuten
• nach Krampfanfall ► meist Nachschlafphase mit verlangsamter Reaktion 

auf Ansprache

M aßnahmen:

• Eigenschutz beachten!
• gefährliche Gegenstände um Krampfenden entfernen und auskrampfen 

lassen!
• fiebersenkende Maßnahmen einleiten
• bei wiederholtem Krampf – krampflösendes Medikament geben (wie vom 

Arzt verordnet!)
• Notruf absetzen
• Kontrolle von Bewusstsein und Atmung 
• auch bei einmaligem oder kurzem Auftreten immer Abklärung durch 

Kinderarzt

10.3.7 Masern

Masern ist eine durch Viren ausgelöste, hoch ansteckende Infektion. Übertragen 
werden die Viren durch das Einatmen infektiöser Tröpfchen (durch Husten oder 
Sprechen) oder durch den direkten Kontakt mit Nasen- oder Rachensekreten. 
Durch die durch das Virus ausgelöste Immunschwäche ist der Körper für 
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bakterielle Superinfektionen empfänglich. Sehr häufig sind Mittelohrentzündungen 
oder Lungenentzündungen. Sehr selten, jedoch am schlimmsten, ist die 
Enzephalitis (Hirnentzündung). Die Inkubationszeit beträgt ca. 8 bis 14 Tage. Wer 
einmal die M asern hatte, besitzt eine lebenslange Immunität. 

Anzeichen:

• grippeähnliche Symptome u.a. Fieber, 
Schnupfen, Husten, Bindehautentzündung evtl. 
Lichtempfindlichkeit

• weiße bis blau-weiße Flecken auf der 
M undschleimhaut

• nach ca. 3 – 7 Tagen typischer bräunlich-
rosafarbener Ausschlag, beginnend im Gesicht 
und hinter den Ohren ► danach Ausbreitung am 
gesamten Körper

• beim Abklingen evtl. kleieartige Schuppung der Haut

M aßnahmen:

• Kinderarzt aufsuchen
• Behandlung der allgemeinen Symptome, unter anderem Fieber senken 

oder Verabreichung von Hustenmitteln
• evtl. Antibiotikumgabe bei zusätzlicher bakterieller Entzündung 
• viel trinken, evtl. Bettruhe
• bei Lichtempfindlichkeit direkte Lichteinwirkung vermeiden
• Benachrichtigung der Kindereinrichtung über Erkrankung (Kita oder 

Schule)
• Prävention durch Impfung s. S. 87

10.3.8 Mumps (Ziegenpeter)

Mumps ist eine viral bedingte Infektion, meist mit Entzündung und Schwellung 
der O hrspeicheldrüse, welches durch die Gesichtsschwellung sichtbar ist. 
Durch die Impfung stark rückläufig, sind heutzutage meist Jugendliche und 
junge Erwachsene betroffen. Mumps wird von Mensch zu Mensch übertragen 
(Tröpfcheninfektion). Ansteckend ist Mumps 1 Woche vor Ausbruch bis 9 Tage 
nach Abklingen der Gesichtsschwellung – hoch ansteckend 2 Tage vor bis 4 Tage 
nach Erkrankungsbeginn.

Erste Hilfe am Kind
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Anzeichen:

• grippeähnliche Symptome u.a. Kopf- und Gliederschmerzen, Fieber, 
Abgeschlagenheit

• Schmerzen beim Schlucken und Kauen
• Schwellung und Rötung vor und unter den Ohren ca. 3 – 8 Tage ein- oder 

beidseitig

M aßnahmen:

• Kinderarzt aufsuchen, da meldepflichtige Erkrankung
• Behandlung der allgemeinen Symptome, unter anderem Fieber senken 

und Schmerzmittel ( nach Anweisung des Arztes)  geben
• evtl. Kühlung der geschwollen Stellen
• viel trinken und breiige Kost – auf säurehaltige Kost verzichten
• gründliche M undhygiene
• Benachrichtigung der Kindereinrichtung über Erkrankung (Kita oder 

Schule)
• Prävention durch Impfung s. S. 87

10.3.9 Röteln

Röteln ist eine hoch ansteckende, meist durch Tröpfcheninfektion 
übertragene, viral bedingte Infektion. Im Kindesalter verläuft die Infektion meist 
komplikationslos. Bekommen jedoch schwangere Frauen die Röteln, so kann dies 
zu schweren Schädigungen beim Ungeborenen führen. Ebenso werden die Röteln 
auf das ungeborene Kind übertragen. Am häufigsten treten die Röteln im Frühjahr 
und Herbst auf. Die Inkubationszeit beträgt 2 bis 3 Wochen. Wer einmal die Röteln 
hatte, besitzt eine lebenslange Immunität. Ansteckend sind Röteln 1 Woche vor 
Ausbruch bis 1 Woche nach Auftreten des Ausschlages.

Anzeichen:

• milde grippeähnliche Symptome u.a. Kopf- 
und Gliederschmerzen, Fieber

• evtl. typischer, im Gesicht beginnender 
Hautausschlag (kleine hellrote Flecken), 
welche sich dann über den gesamten 
Körper ausbreiten
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• schmerzhafte geschwollene Lymphknoten im Nacken und hinter den 
Ohren | evtl. Bindehautentzündung

M aßnahmen:

• Kinderarzt vor Besuch über Verdacht informieren (Schutzmaßnahmen)
• Behandlung der allgemeinen Symptome, unter anderem Fieber senken 

und Schmerzmittel ( nach Anweisung des Arztes)  geben
• viel trinken, evtl. Bettruhe
• Kontakteinschränkung (speziell zu ungeimpften Schwangeren)
• Benachrichtigung der Kindereinrichtung über Erkrankung (Kita oder 

Schule)
• Prävention durch Impfung s. S. 87

10.3.10 Scharlach

Scharlach ist eine hoch ansteckende, durch Bakterien (A-Streptokokken) 
hervorgerufene Infektion und eine der häufigsten klassischen Kinderkrankheiten. 
Übertragen wird Scharlach durch Tröpfchen- oder Schmierinfektion. Häufig betrifft 
es Kinder zwischen 4 und 7 Jahren, meist in den kälteren Monaten zwischen 
Oktober und März. Die Inkubationszeit beträgt zwischen ein und drei Tagen. 
Ansteckend ist Scharlach ohne Antibiotikatherapie ca. 3 Wochen, mit Antibiotikum 
bis 24 Stunden nach Beginn der T herapie.

Anzeichen:

• grippeähnliche Symptome u.a. Kopf- und 
Halsschmerzen, schnell ansteigendes Fieber

• Schluckbeschwerden, stark anschwellende 
Lymphknoten am Hals

• evtl. Bauchschmerzen und Erbrechen
• anfangs belegte Zunge und roter Rachen ► 

nach wenigen T agen wird Z unge himbeerrot 
„Himbeerzunge“

• juckender Hautausschlag nach 1 bis 2 
Tagen, beginnend von Brustkorb, Achseln 
und Leisten, dann ausbreitend auf den 
ganzen Körper ► ca. 6 – 9 Tage ► einige 
T age danach schält sich die Haut ( speziell an Fußsohlen und/ oder 
Handinnenflächen)

Erste Hilfe am Kind
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M aßnahmen:

• Behandlung der allgemeinen Symptome, unter anderem Fieber senken 
• viel trinken, weiche Nahrung (wegen Schluckbeschwerden), evtl. Bettruhe
• Wichtig:  Hände regelmäßig und gründlich waschen und beim Husten oder 

Niesen Abstand zu anderen P ersonen halten 
• Kontakteinschränkung 
• Benachrichtigung der Kindereinrichtung über Erkrankung (Kita oder 

Schule)
• Ärztliche Vorstellung, da eine Antibiotikatherapie angezeigt / ratsam ist

10.3.11 Windpocken

Windpocken ist eine hoch ansteckende, über Tröpfchen- und Schmierinfektion 
übertragende, viral bedingte Erkrankung. Windpocken können auch durch großen 
Abstand („Wind“) übertragen werden. Ebenso hoch infektiös ist die Flüssigkeit der 
Blasen, wenn diese platzen. Der Häufigkeitsgipfel liegt bei Kindern zwischen 2 und 
10 Jahren. Windpocken treten jahreszeitenunabhängig auf. Die Inkubationszeitzeit 
beträgt 1 bis 4 Wochen (meist 2 Wochen). Eine überstandene Erkrankung bewirkt 
eine lebenslange Immunität für Windpocken. Ansteckend sind Windpocken 1 – 2 
Tage vor Beginn des Hautausschlages bis 5 - 7 Tage nach Bildung der letzten 
Bläschen.  

Anzeichen:

• grippeähnliche Symptome u.a. Kopf- und 
Gliederschmerzen, die ersten 1 –  2 T age 
leichtes Fieber ► danach ansteigendes 
Fieber

• typischer Hautauschlag - stark juckende 
rote Flecken (Papeln) am ganzen Körper 
(häufig auch auf Kopfhaut, an den 
Genitalien oder manchmal auch im M und)

• aus den Flecken werden schnell 
flüssigkeitsgefüllte Bläschen – diese 
trocknen nach 3 bis 5 Tagen zu Krusten 
aus

• durch Kratzen kann es zur Narbenbildung kommen
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 M aßnahmen:

• Kinderarzt vor Besuch über Verdacht informieren (Schutzmaßnahmen)
• Behandlung der allgemeinen Symptome, unter anderem Fieber senken
• Bettruhe und Isolierung in der akuten Erkrankungsphase
• sorgfältige Pflege der Haut (z. B. durch Bäder)
• Gabe von ärztlich verschriebenen, Juckreiz stillenden Medikamenten
• Aufkratzen der Haut verhindern – z. B. durch Tragen von 

Baumwollhandschuhen ( s. Bild unten)
• Benachrichtigung der Kindereinrichtung über Erkrankung und auch schon 

bei Verdacht (Kita oder Schule)
• Prävention durch Impfung s. S. 87
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12.6 Rechtsfragen

12.6 Rechtsfragen

Liebe Leser,

auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick über 
Rechtsfragen bei Erster-Hilfe-Leistung durch Ersthelfer/innen geben. 
Die ausführliche Information können Sie kostenfrei unter 

http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/erstehilfe-web.pdf herunterladen. 

Viele Ersthelfer/innen haben bei der Durchführung von Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Angst etwas falsch zu machen oder den Verletzten noch mehr zu schädigen. Durch 
Befürchtungen, für evtl. Schäden haftbar oder gar strafrechtlich verfolgt zu werden, 
unterlassen diese die gesetzliche Verpflichtung zur Hilfeleistung nach § 323 c 
Strafgesetzbuch.

2.1 Ansprüche gegen die Ersthelferin oder den Ersthelfer

Im Rahmen einer Erste-Hilfe-Leistung kann die Erste Hilfe leistende Person 
grundsätzlich nicht zum Schadensersatz herangezogen werden, es sei denn, sie 
handelt grob fahrlässig oder vorsätzlich durch unsachgemäßes Vorgehen…

Grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn ihr persönlich vorgeworfen werden kann, 
einfachste Überlegungen nicht angestellt bzw. Regeln der Ersten Hilfe, die allgemein 
einleuchten, nicht beachtet zu haben. Das Fehlen von Wissen und Erste-Hilfe-
Praktiken kann ihr grundsätzlich nicht als grobe Fahrlässigkeit angelastet werden. 
Grundsätzlich kann die Ersthelferin oder der Ersthelfer weder zum Schadensersatz 
für die Beschädigung fremder Sachen (z. B. zerschnittene Kleidung der verletzten 
Person) noch für eine ungewollt zugefügte Körperverletzung (z. B. Rippenbruch 
bei der Herzdruckmassage) herangezogen werden. Dies gilt auch dann, wenn die 
Erste-Hilfe-Maßnahmen letztlich erfolglos waren.

2.2 Ansprüche der Ersthelferin oder des Ersthelfers bei Eigenschaden

Ist mit der Hilfeleistung zugunsten Verletzter ein Eigenschaden verbunden, kann die 
Erste Hilfe leistende Person den Ersatz der Eigenaufwendungen verlangen. Von 
der oder dem Verletzten kann sie die Aufwendungen für unvermeidbare Schäden 
(Sachschaden, Körperschaden) verlangen… Je nach Gegebenheiten kann die 
Erste Hilfe leistende Person ihre Schadensersatzansprüche (Körperschaden, 
Sachschaden) aber nicht nur bei der oder dem Verletzten, sondern auch direkt 
bei dem zuständigen gesetzlichen Unfallversicherungsträger geltend machen. 
Bei einer Hilfeleistung im Betrieb bzw. bei dem Weg von oder zur Arbeit oder auf 
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Dienstwegen kann sie Entschädigung von dem verletzen Menschen verlangen, 
dem die Hilfeleistung unmittelbar dient. Die Körperschäden sind über den für diesen 
zuständigen Unfallversicherungsträger abgedeckt.

Die erlittenen Sachschäden kann sie in diesem Fall gegenüber dem verpflichteten 
Unternehmer geltend machen.
Wird Erste Hilfe in der Freizeit, zu Hause oder im Urlaub geleistet, steht die 
Erste Hilfe leistende Person hinsichtlich ihrer Körper- und Sachschäden unter 
dem Schutz des örtlich zuständigen und vom Land ermächtigten gemeindlichen 
Unfallversicherungsträgers. In diesen Fällen ist sie kraft Gesetzes beitragsfrei 
im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung gegen erlittene Personen- und 
Sachschäden versichert, die ihr bei der Hilfeleistung widerfahren.

Bei Körperschäden hat die Ersthelferin oder der Ersthelfer bei Vorliegen 
der gesetzlichen Voraussetzungen gegen den zuständigen gesetzlichen 
Unfallversicherungsträger insbesondere den Anspruch auf kostenlose 
Heilbehandlung, Verletzten- bzw. Übergangsgeld, besondere Unterstützung, 
Berufshilfe und Verletztenrente.
Sollte der schwerwiegendste Unglücksfall eintreten und der Mensch, der Erste 
Hilfe geleistet hat, dabei zu Tode kommen, haben seine Hinterbliebenen Anspruch 
auf Rente und Sterbegeld. Die Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung 
bedürfen einer formlosen Meldung.

3.3 Sachbeschädigung im Rahmen der Ersten Hilfe

Müssen im Zuge der Ersten-Hilfe-Leistungen Sachen beschädigt werden, wird die 
Ersthelferin oder der Ersthelfer in der Regel nicht wegen Sachbeschädigung zur 
Verantwortung gezogen…
Es überwiegt wieder deren geschütztes Interesse (Gesundheit/Leben) das 
beeinträchtigte Interesse (z. B. Unversehrtheit der Kleidung) wesentlich.

3.4 Sonstige Rechtsverstöße im Rahmen der Ersten Hilfe

Es könnte auch der Fall eintreten, dass eine Ersthelferin oder ein Ersthelfer im 
Rahmen der Hilfeleistung eine Ordnungswidrigkeit oder eine Straftat begeht. Auch 
in diesen Fällen ist die Handlung der Erste Hilfe leistenden Person im Rahmen des 
„rechtfertigenden Notstandes“ gerechtfertigt und somit normalerweise straffrei.

Rechtsfragen
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Stichwortverzeichnis A-G

12.7 Stichwortverzeichnis

A
Absichern der Unfallstelle 8f
AED 27f, 107, 125
Angina pectoris 19, 45
Amputation 41
Asthma 50f
Atemstillstand 19, 72
Atmungskontrolle 21, 25, 30, 51
Atmungsstörung 18f
Auge, Verätzung 79f
Augen, Fremdkörper 43
Augenspülung 79f
Austrocknung 103f

B
Bauchorganerkrankung  49
Bauchverletzung 56f
Beatmung 25f, 29f, 75,107
Beatmungshilfe - und 
Beutel 26, 75
Beckenbruch 64
BG - Regeln 110
Betrieb, Erste Hilfe 108f, 123f
Betriebssanitäter 109
Bewusstlosigkeit 20ff
Bewusstsein 17ff, 20f
Bisswunden 44
Blutstillung (Kopf/Rumpf) 40
Blutungen 36ff, 56
Borreliose 100
Brandblasen 69
Brände 10ff
Brustkorbverletzung 58

C

Chemieunfall 8

D
Defibrillation                                            27, 124
Defibrillator 27, 107 125
Dehydration 103f
Diabetes mellitus 47
Diabetisches Koma 47
Diphterie 90
Dreiecktuch 37, 63
Dreitagesfieber 90
Drogen 82
Druckverband 39f
Durchfall 103

E
Eigenschutz 8f
Einweisen 14
Eis 42, 51, 59
Elektrounfall 53f
Epiglottitis 93
Epilepsie 49f, 84
Erfrierung 65, 72f
Ersthelfer 4, 7, 15, 108, 

122f, 124
Ersticken 51
Ertrinken 19

F
Feuer 9ff
Fieber messen 88
Fieberkrampf 94
Fraktur (Bruch) 37, 61ff
Fremdkörperverletzung 42, 43
FSME 100

G
Gasvergiftung 77ff
Gefahrenbereich 6, 15
Gefahrgutunfall 10
Gehirnerschütterung 55
Gelenkverletzung 59ff
Geschlossener Bruch 62
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Stichwortverzeichnis H-R

L
Löschen, Feuer 10ff

M
Magenverätzung 81
Materielle Maßnahmen 109
Masern 94f
Meldeeinrichtung 109
Mullbinden 37
Mumps 95f
Mund-zu-Mund Beatmung 25
Mund-zu-Nase Beatmung 25
Münztelefon 12
Muskelverletzung 59f

N
Nasenbluten  43
Notruf 12f
Notrufnummern 12, 76, 109
Notrufsäulen 12

O
Oberschenkelhalsfraktur 64
offener Bruch 61ff
Organisatorisches 113f
Organspende 119

P
Pflaster 36f, 105
PECH-Formel 59
Personelle Maßnahmen 108
Plötzlicher Kindstod 102
Pseudokrupp 92

R
Räume, Erste Hilfe 113, 124
Reanimation 
(Erwachsene) 24ff

Gewässer 8
Giftnotruf 75f

H
Hängetrauma 116
Hautschutz 113f
Hautverätzungen 80f
Helmabnahme 31ff
Herzdruckmassage 24ff, 30f, 122
Herz-Kreislauf-Stillstand 29, 45
Herzinfarkt 45
Herz-Lungen-
Wiederbelebung 24ff, 27ff, 29
Hitzeerschöpfung 67
Hitzeschlag 65, 67
Hochspannungsunfall 53f
Hygienebestimmungen 113
Hyperventilation 50

I
Infektion 85f
Insektenstich im Mund-
Rachenraum 51, 84
Insulin 47f
Impfkalender 86,87

K
Kälte 65, 71f
Kälteschädigungen 71f
Kammerflimmern 27
Keuchhusten 92
Kinderreanimation 29ff, 107
Knochenbrüche 37, 61
Kohlendioxidvergiftung 78
Kohlenmonoxidvergiftung 78
Kopfverletzung 55
Krampfanfälle 49f, 54
Kreislaufstörung 18f, 20
Kühlung 59f
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Stichwortverzeichnis R -Z

L
Löschen, Feuer 10ff

M
Magenverätzung 81
Materielle Maßnahmen 109
Masern 94f
Meldeeinrichtung 109
Mullbinden 37
Mumps 95f
Mund-zu-Mund Beatmung 25
Mund-zu-Nase Beatmung 25
Münztelefon 12
Muskelverletzung 59f

N
Nasenbluten  43
Notruf 12f
Notrufnummern 12, 76, 109
Notrufsäulen 12

O
Oberschenkelhalsfraktur 64
offener Bruch 61ff
Organisatorisches 113f
Organspende 119

P
Pflaster 36f, 105
PECH-Formel 59
Personelle Maßnahmen 108
Plötzlicher Kindstod 102
Pseudokrupp 92

R
Räume, Erste Hilfe 113, 124
Reanimation 
(Erwachsene) 24ff

Reanimation (Säuglinge 
und Kinder) 29ff
Rechte 14
Rechtliche Grundlagen 113
Rechtsfragen 119f
Rettung aus KFZ 16
Rettungsdecke 18, 20
Rettungsgasse 9
Rettungsgriff 15f
Rettungskette 14
Röteln 96f

S
Säuglingsreanimation 29f
Scharlach 97f
Schlaganfall 46
Schock 19ff
Schocklage 19f
Schwangere 22
Sofortmaßnahmen, 
lebensrettende 15ff
Sonnenbrand 66
Sonnenstich 65
Stabile Seitenlage 22f
Streifenverband 37
Stromunfall 53f

T
Teilnahmebescheinigung 120
Tetanusinfektion 43f
Thermische Einwirkungen 65ff
Tourniquet 116

U
Überprüfung Bewusstsein 21
Überstreckung des Kopfes 21f, 29, 107 
Unfallmeldung 12f
Unfallprävention 104
Unfallstelle absichern 9f

Unterkühlung 71f 
Unterlassene Hilfe 6
Unterzuckerung 48
V
Verätzung  79ff
Verband  35ff
Verbandbuch 114
Verbandkasten 110ff
Verbandpäckchen 38f
Verbandtuch 35, 41
Verbrennung  68ff
Verbrühung  68ff
Vergiftung  74ff
Verkehrsunfall 8f
Verrenkung 61
Verschüttung 8
Verstauchung 61

W
W-Fragen 13
W-Fragen bei Vergiftungen 76f
Warndreieck 9
Wasseranwendung 69f
Windpocken 98f
Wirbelsäulenbrüche  64
Wundauflage 35ff, 38
Wunden  34ff, 39ff
Wundschnellverband 36
Wundstarrkrampf 43f
Wundversorgung 34f

Z
Zahnverletzungen 102
Zecken 100f
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Erste Hilfe

Auffi  nden einer Person

Grundsätze
● Ruhe bewahren
● Unfallstelle sichern
● Eigene Sicherheit  
   beachten

Notruf
● Wo geschah es?
● Was geschah?
● Wie viele Verletzte?
● Welche Art von Verletzungen?
● Warten auf Rückfragen?

Person ggf. aus Ge-
fahrenbereich retten

Bewusstsein 
prüfen

laut ansprechen
anfassen, rütteln

Situationsgerecht
helfen

z.B. Wunde versorgen

Stabile 
Seitenlage

Atmung prüfen
Atemwege freimachen
Kopf nackenwärts beu-
gen, Kinn anheben,

sehen / hören / fühlen

nicht vorhanden

vo
rh

an
de

n

At
m

un
g

vo
rh

an
de

n

vkeine normale
Atmung

30x Herzdruck-
massage
Hände in Brustmitte
Drucktiefe ca. 5 cm- 
max. 6 cm
Arbeitstempo 
100-120 /min

im
Wechsel

mit 

2x Beatmung
1 sec lang Luft
in Mund oder
Nase einblasen

Bewusstsein und Atmung überwachen

NOTRUFNUMMERN:

• Rettungsdienst: 112
• Feuerwehr: 112

• Polizei: 110

Notruf

um 
Hilfe 
rufen

AED*
holen 
lassen

* Sofern vorhanden – den Anweisungen des „Automatisierten Externen Defi brillators“ (AED) folgen.
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Dienstwegen kann sie Entschädigung von dem verletzen Menschen verlangen, 
dem die Hilfeleistung unmittelbar dient. Die Körperschäden sind über den für diesen 
zuständigen Unfallversicherungsträger abgedeckt.

Die erlittenen Sachschäden kann sie in diesem Fall gegenüber dem verpflichteten 
Unternehmer geltend machen.
Wird Erste Hilfe in der Freizeit, zu Hause oder im Urlaub geleistet, steht die 
Erste Hilfe leistende Person hinsichtlich ihrer Körper- und Sachschäden unter 
dem Schutz des örtlich zuständigen und vom Land ermächtigten gemeindlichen 
Unfallversicherungsträgers. In diesen Fällen ist sie kraft Gesetzes beitragsfrei 
im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung gegen erlittene Personen- und 
Sachschäden versichert, die ihr bei der Hilfeleistung widerfahren.

Bei Körperschäden hat die Ersthelferin oder der Ersthelfer bei Vorliegen 
der gesetzlichen V oraussetzungen gegen den zuständigen gesetzlichen 
Unfallversicherungsträger insbesondere den Anspruch auf kostenlose 
Heilbehandlung, Verletzten- bzw. Übergangsgeld, besondere Unterstützung, 
Berufshilfe und Verletztenrente.
Sollte der schwerwiegendste Unglücksfall eintreten und der Mensch, der Erste 
Hilfe geleistet hat, dabei zu Tode kommen, haben seine Hinterbliebenen Anspruch 
auf Rente und Sterbegeld. Die Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung 
bedürfen einer formlosen Meldung.

3.3 Sachbeschädigung im Rahmen der Ersten Hilfe

Müssen im Zuge der Ersten-Hilfe-Leistungen Sachen beschädigt werden, wird die 
Ersthelferin oder der Ersthelfer in der Regel nicht wegen Sachbeschädigung zur 
Verantwortung gezogen…
Es überwiegt wieder deren geschütztes Interesse (Gesundheit/Leben) das 
beeinträchtigte Interesse (z. B. Unversehrtheit der Kleidung) wesentlich.

3.4 Sonstige Rechtsverstöße im Rahmen der Ersten Hilfe

Es könnte auch der Fall eintreten, dass eine Ersthelferin oder ein Ersthelfer im 
Rahmen der Hilfeleistung eine Ordnungswidrigkeit oder eine Straftat begeht. Auch 
in diesen Fällen ist die Handlung der Erste Hilfe leistenden Person im Rahmen des 
„rechtfertigenden Notstandes“ gerechtfertigt und somit normalerweise straffrei.

Rechtsfragen
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Stichwortverzeichnis A-G

12.7 Stichwortverzeichnis

A
Absichern der Unfallstelle 8f
AED 27f, 107, 125
Angina pectoris 19, 45
Amputation 41
Asthma 50f
Atemstillstand 19, 72
Atmungskontrolle 21, 25, 30, 51
Atmungsstö rung 18f
Auge, V erätzung 79f
Augen, Fremdkörper 43
Augenspülung 79f
Austrocknung 103f

B
Bauchorganerkrankung  49
Bauchverletzung 56f
Beatmung 25f, 29f, 75,107
Beatmungshilfe - und 
Beutel 26, 75
Beckenbruch 64
BG - Regeln 110
Betrieb, Erste Hilfe 108f, 123f
Betriebssanitäter 109
Bewusstlosigkeit 20ff
Bewusstsein 17ff, 20f
Bisswunden 44
Blutstillung (Kopf/Rumpf) 40
Blutungen 36ff, 56
Borreliose 100
Brandblasen 69
Brände 10ff
Brustkorbverletzung 58

C

Chemieunfall 8

D
Defibrillation                                            27, 124
Defibrillator 27, 107 125
Dehydration 103f
Diabetes mellitus 47
Diabetisches Koma 47
Diphterie 90
Dreiecktuch 37, 63
Dreitagesfieber 90
Drogen 82
Druckverband 39f
Durchfall 103

E
Eigenschutz 8f
Einweisen 14
Eis 42, 51, 59
Elektrounfall 53f
Epiglottitis 93
Epilepsie 49f, 84
Erfrierung 65, 72f
Ersthelfer 4, 7, 15, 108, 

122f, 124
Ersticken 51
Ertrinken 19

F
Feuer 9ff
Fieber messen 88
Fieberkrampf 94
Fraktur (Bruch) 37, 61ff
Fremdkörperverletzung 42, 43
FSM E 100

G
Gasvergiftung 77ff
Gefahrenbereich 6, 15
Gefahrgutunfall 10
Gehirnerschütterung 55
Gelenkverletzung 59ff
Geschlossener Bruch 62
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Stichwortverzeichnis H-R

L
Löschen, Feuer 10ff

M
Magenverätzung 81
M aterielle M aßnahmen 109
M asern 94f
M eldeeinrichtung 109
M ullbinden 37
M umps 95f
Mund-zu-Mund Beatmung 25
Mund-zu-Nase Beatmung 25
Münztelefon 12
Muskelverletzung 59f

N
Nasenbluten  43
Notruf 12f
Notrufnummern 12, 76, 109
Notrufsäulen 12

O
Oberschenkelhalsfraktur 64
offener Bruch 61ff
O rganisatorisches 113f
O rganspende 119

P
Pflaster 36f, 105
PECH-Formel 59
P ersonelle M aßnahmen 108
Plötzlicher Kindstod 102
Pseudokrupp 92

R
Räume, Erste Hilfe 113, 124
Reanimation 
( Erwachsene) 24ff

Gewässer 8
Giftnotruf 75f

H
Hängetrauma 116
Hautschutz 113f
Hautverätzungen 80f
Helmabnahme 31ff
Herzdruckmassage 24ff, 30f, 122
Herz-Kreislauf-Stillstand 29, 45
Herzinfarkt 45
Herz-Lungen-
Wiederbelebung 24ff, 27ff, 29
Hitzeerschöpfung 67
Hitzeschlag 65, 67
Hochspannungsunfall 53f
Hygienebestimmungen 113
Hyperventilation 50

I
Infektion 85f
Insektenstich im Mund-
Rachenraum 51, 84
Insulin 47f
Impfkalender 86,87

K
Kälte 65, 71f
Kälteschädigungen 71f
Kammerflimmern 27
Keuchhusten 92
Kinderreanimation 29ff, 107
Knochenbrüche 37, 61
Kohlendioxidvergiftung 78
Kohlenmonoxidvergiftung 78
Kopfverletzung 55
Krampfanfälle 49f, 54
Kreislaufstörung 18f, 20
Kühlung 59f
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Stichwortverzeichnis R -Z

L
Löschen, Feuer 10ff

M
Magenverätzung 81
M aterielle M aßnahmen 109
M asern 94f
M eldeeinrichtung 109
M ullbinden 37
M umps 95f
Mund-zu-Mund Beatmung 25
Mund-zu-Nase Beatmung 25
Münztelefon 12
Muskelverletzung 59f

N
Nasenbluten  43
Notruf 12f
Notrufnummern 12, 76, 109
Notrufsäulen 12

O
Oberschenkelhalsfraktur 64
offener Bruch 61ff
O rganisatorisches 113f
O rganspende 119

P
Pflaster 36f, 105
PECH-Formel 59
P ersonelle M aßnahmen 108
Plötzlicher Kindstod 102
Pseudokrupp 92

R
Räume, Erste Hilfe 113, 124
Reanimation 
( Erwachsene) 24ff

Reanimation ( Säuglinge 
und Kinder) 29ff
Rechte 14
Rechtliche Grundlagen 113
Rechtsfragen 119f
Rettung aus KFZ 16
Rettungsdecke 18, 20
Rettungsgasse 9
Rettungsgriff 15f
Rettungskette 14
Rö teln 96f

S
Säuglingsreanimation 29f
Scharlach 97f
Schlaganfall 46
Schock 19ff
Schocklage 19f
Schwangere 22
Sofortmaßnahmen, 
lebensrettende 15ff
Sonnenbrand 66
Sonnenstich 65
Stabile Seitenlage 22f
Streifenverband 37
Stromunfall 53f

T
T eilnahmebescheinigung 120
Tetanusinfektion 43f
Thermische Einwirkungen 65ff
T ourniq uet 116

U
Überprüfung Bewusstsein 21
Überstreckung des Kopfes 21f, 29, 107 
Unfallmeldung 12f
Unfallprävention 104
Unfallstelle absichern 9f

Unterkühlung 71f 
Unterlassene Hilfe 6
Unterzuckerung 48
V
V erätzung  79ff
V erband  35ff
V erbandbuch 114
Verbandkasten 110ff
Verbandpäckchen 38f
V erbandtuch 35, 41
V erbrennung  68ff
V erbrühung  68ff
Vergiftung  74ff
Verkehrsunfall 8f
Verrenkung 61
V erschüttung 8
V erstauchung 61

W
W-Fragen 13
W-Fragen bei Vergiftungen 76f
Warndreieck 9
Wasseranwendung 69f
Windpocken 98f
Wirbelsäulenbrüche  64
Wundauflage 35ff, 38
Wunden  34ff, 39ff
Wundschnellverband 36
Wundstarrkrampf 43f
Wundversorgung 34f

Z
Zahnverletzungen 102
Zecken 100f



126

12.8 Kreuzworträtsel

1. 112 = ...
2. stabile ...
3. Herz-...-W

iederbelebung
4. Halbseitenlähm

ung ist Sym
ptom

 bei...
5. Epilepsie - hirnbedingter...
6. Neuner-Regel nach W

allace wird verwendet bei...
7. akuter Schm

erz in Brustkorb ist Sym
ptom

 bei...
8. blass, kaltschweißig, zittrig ist Sym

ptom
 bei...

9. W
o, W

as, W
ie viele, W

elche, ...
10. Abk. Autom

atisierter externer Defibrillator
11. ... Form

el bei Sportverletzungen
12. schützt vor Unterkühlung
13. Erste ...
14. "Him

beerzunge" ist Sym
ptom

 bei ...

15. braucht m
an zur W

undversorgung
16. kann m

an zur Ruhigstellung bei einer Fraktur nutzen
17. Fraktur = ...
18. dient zum

 Eigenschutz bei W
undversorgung

19. wieviel cm
 m

axim
ale Drucktiefe bei HLW

-Erwachsenen
20. StG

B steht für ...gesetzbuch
21. keim

arm
 bedeutet

22. welche Im
pfung sollte m

an aller 10 Jahre auffrischen

�6
�9

1
0

1
3

�13
�4

8

�14

�12

3

�2

1
4

�21

1
1

�22

6
�1

�3

�19

9

�8�11

�10
�20

7

4

1
2

�16

�5/�15

2
�7

�17

�18

1
5

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1

0
1

1
1

2
1

3
1

4

Erstellt m
it X

W
ords - dem

 kostenlosen O
nline-K

reuzw
orträtsel-G

enerator
https://w

w
w

.xw
ords-generator.de/de



127

12.9 Impressum

Das vorliegende Erste Hilfe Handbuch   erfüllt   alle   Anforderungen einer Informationsbroschüre, 
welche jedem Kursteilnehmer einer Ersten Hilfe Ausbildung, Fortbildung oder Erste Hilfe in 
Bildungs- und Betreuungseinrichtungen ausgehändigt werden muss. (DGUV Information 
204-007 sowie 204-008)

Herausgeber:
Sanitätsschule Medicus e.K.; Amtsgericht Dresden - HRA 8296
Inhaber:  Daniel M eixner 
Z ellescher Weg 9
01069 Dresden

Homepage: www.sanitätsschule-medicus.de Mail: info@sanitaetsschule-medicus.de
Tel.: 0351-323277810

Alle Rechte vorbehalten. Der Nachdruck – selbst auszugsweise – darf ausschließlich mit 
schriftlicher Genehmigung vom Inhaber der Sanitätsschule Medicus e.K. erfolgen.

© 2023 Sanitätsschule Medicus e.K. 

Druck:
Aumüller Druck GmbH & Co. KG; 93057 Regensburg 9. Auflage Mai 2023 (630:5/23)

Hinweis:
Dieses Buch ist mit großer Sorgfalt und nach den neuesten Empfehlungen des Deutschen 
Beirates für Erste Hilfe und Wiederbelebung bei der Bundesärztekammer, den ERC & IlCOR 
Richtlinien 2021, den GRC Reanimationsleitlinien 2021, sowie in Übereinstimmung mit den 
gültigen Lehraussagen der verantwortlichen Gremien und der BAGEH erarbeitet worden. Alle 
Angaben im Buch sind ohne Gewähr. Der Herausgeber und deren M itarbeiter übernehmen 
keine Haftung für eventuelle Schäden oder Nachteile, die sich aus den Hinweisen in diesem 
Buch ergeben könnten. Alle Artikel in diesem Buch können bestellt werden unter: www.
sanitaetsschule-medicus.de; www.wero.de

Bildnachweise:
Alle Bilder stammen von der Sanitätsschule Medicus e.K. sowie von WERO GmbH & Co. 
KG und ZOLL Medical Deutschland GmbH (mit freundlicher Genehmigung) sowie allen 
Mitarbeitern der Sanitätsschule Medicus e.K.; Fotos und Layout: 
Paul Meixner - www.paulmeixner.de

Literatur:
DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention”, DGUV Regel 100-001, DGUV 
Informationen (202-059, 202-089, 204-001, 204-005, 204-006, 204-007, 204-008, 204-
010, 204-011, 204-022, 204-041), ASR A2.2, A4.3 ff., ERC & IlCOR Richtlinien 2021, GRC 
Richtlinien 2021, Pschyrembel, Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen 
Fachgesellschaften e.V. (AWMF-online), RKI, BGzA, Fachinformation der BAGEH, Leitfäden 
der Sanitätsschule Medicus e.K.

Impressum



128

Erste Hilfe

Auffi  nden einer Person

Grundsätze
● Ruhe bewahren
● Unfallstelle sichern
● Eigene Sicherheit  
   beachten

Notruf
● Wo geschah es?
● Was geschah?
● Wie viele Verletzte?
● Welche Art von Verletzungen?
● Warten auf Rückfragen?

Person ggf. aus Ge-
fahrenbereich retten

Bewusstsein 
prüfen

laut ansprechen
anfassen, rütteln

Situationsgerecht
helfen

z.B. Wunde versorgen

Stabile 
Seitenlage

Atmung prüfen
Atemwege freimachen
Kopf nackenwärts beu-
gen, Kinn anheben,

sehen / hören / fühlen

nicht vorhanden

vo
rh

an
de

n

At
m

un
g
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de

n

vkeine normale
Atmung

30x Herzdruck-
massage
Hände in Brustmitte
Drucktiefe ca. 5 cm- 
max. 6 cm
Arbeitstempo 
100-120 /min

im
Wechsel

mit

2x Beatmung
1 sec lang Luft
in M und oder
Nase einblasen

Bewusstsein und Atmung überwachen

NOTRUFNUMMERN:

• Rettungsdienst: 112
• Feuerwehr: 112

• Polizei: 110

Notruf

um 
Hilfe 
rufen

AED*
holen 
lassen

* Sofern vorhanden – den Anweisungen des „Automatisierten Externen Defi brillators“ (AED) folgen.




